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Marburg, September 2018 
 

M a n d a n t e n b r i e f  I I I / 2 0 1 8  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen. 
 
Besonders hinweisen möchten wir auf die für 
Pensionskassen-Rentner wichtigen Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts, wonach 
Renten von Pensionskassen unter bestimmten 
Voraussetzungen in der gesetzlichen Kranken- 
und sozialen Pflegeversicherung nicht beitrags-
pflichtig sind.  
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wün-
schen, bitten wir um Mitteilung Ihrer Email-
Adresse an maren.weichsel@gwb-partner.de. 
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine indivi-
duelle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu 
einzelnen Themen noch Fragen haben, stehen 
wir Ihnen gern zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
GWB Boller & Partner mbB 

 
 
 
Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  
 
 
 
 

INHALT:  
· Steuertermine: Oktober - Dezember 2018 
· Einkommensteuer 
Ø Kindergeldanspruch bei mehraktiger Berufsausbil-

dung 
Ø Zuschätzungen bei nicht nachvollziehbaren Zah-

lungseingängen 
Ø Pauschalierung der Einkommensteuer für betrieb-

liche Zuwendungen  
Ø Nur tatsächlich gezahlte Krankenversicherungsbei-

träge sind abziehbar 
Ø Zulässigkeit der Bildung eines Investitionsabzugs-

betrags im Gesamthandsvermögen bei späterer 
Investition im Sonderbetriebsvermögen 

Ø Geschlossener Immobilienfonds: Rückabwicklung 
oder steuerpflichtige Veräußerung 

Ø Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeits-
zimmer bei Verkauf des selbstgenutzten Eigen-
heims  

Ø Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter 
Wohnungen 

· Krankenversicherung/Pensionskasse 
Ø Bundesverfassungsgericht: Betriebsrenten ggf. 

teilweise beitragsfrei in der Krankenkasse  
· Arbeitsrecht 
Ø Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig sozi-

alversicherungspflichtig 
· Umsatzsteuer 
Ø Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung für 

Vorsteuerabzug 
Ø Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des eBay-

Nutzernamens zuzurechnen 
· Gewerbesteuer 
Ø Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags 

auch bei Wechsel der Steuerschuldnerschaft wäh-
rend des Erhebungszeitraums  

· Verfahrensrecht/AO/FGO 
Ø Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden 

der GmbH wegen mangelnder Organisation und 
Überwachung  

Ø Vereinssatzung muss Voraussetzungen der Ge-
meinnützigkeit beinhalten 

Ø Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfas-
sungswidrig hoch sein 

· Personengesellschaften 
Ø Keine Abfärbung gewerblicher Einkünfte bei Ver-

lusten 
· Kapitalgesellschaften 
Ø Verdeckte Gewinnausschüttung bei Entgeltum-

wandlung 
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Termine Oktober - Dezember 2018 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 

dto. 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018 
dto. 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 
dto. 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018 
dto. 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Gewerbesteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 
Grundsteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 
Sozialversicherung5 29.10.2018 entfällt entfällt 
dto. 28.11.2018 entfällt entfällt 
dto. 27.12.2018 entfällt entfällt 

 
 

Kindergeldanspruch bei mehraktiger Berufsausbildung 
 
Eine volljährige Tochter hatte ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten abgeschlossen. Während ihrer anschließenden 
Fortbildung zur Steuerfachwirtin arbeitete sie regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche in einer Steuerberatungs-
kanzlei. Sie behauptete, ihr Berufsziel „Steuerfachwirtin“ noch nicht erreicht zu haben. Nach der entsprechenden Prü-
fungsordnung ist die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Steuerfachangestellten Voraussetzung; ebenso wie die 
dreijährige Berufserfahrung als Steuerfachangestellte. Ihr erster Abschluss sei hiernach integrativer Bestandteil eines 
einheitlichen Ausbildungsgangs. 
 
Dem widersprach das Finanzgericht Düsseldorf6. Ein einheitlicher Ausbildungsgang liegt nur vor, wenn die Ausbildungs-
abschnitte in einem engen sachlichen Zusammenhang zueinander stehen und in engem zeitlichem Zusammenhang 
durchgeführt werden. Die Berufsausbildung Steuerfachangestellte und die Fortbildung Steuerfachwirtin seien keine 
Ausbildungseinheit. Vielmehr liege eine die berufliche Erfahrung berücksichtigende Fortbildungsmaßnahme (Zweitaus-
bildung) vor. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof7 hat zwischenzeitlich in einem anderen Fall entschieden, dass es sich bei einer nach 
Beendigung der Ausbildung zur Steuerfachangestellten nachfolgenden Fachschulausbildung um eine Zweitausbildung 
handelt, wenn das Kind diese nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt fortsetzt. Eine mehr als 20 Wochenstunden umfas-
sende Erwerbstätigkeit während der Wartezeit und während der Durchführung der Fachschulausbildung schließt einen 
Kindergeldanspruch aus. 
 

                                                        
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum fol-

genden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächs-
te Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überwei-
sung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. 
Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlänge-

rung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5  Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jewei-
lige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

6 FG Düsseldorf, Urt. v. 06.12.2017, 2 K 1605/17, (Rev. eingel., Az. BFH: III R 3/18), LEXinform 5021129. 
7 BFH, Urt. v. 11.04.2018, III R 18/17, DStR 2018, S. 1164, LEXinform 0951468. 
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Zuschätzungen bei nicht nachvollziehbaren Zahlungseingängen 
 
Die Finanzverwaltung hat die Besteuerungsgrundlagen u. a. insoweit zu schätzen, wie sie diese nicht ermitteln oder 
berechnen kann oder der Steuerpflichtige über seine Angaben keine ausreichende Aufklärung geben kann. 
 
Bei ungeklärten Zahlungseingängen auf dem Bankkonto eines Steuerpflichtigen ist dieser verstärkt zur Aufklärung und 
Mitwirkung verpflichtet. Ist nicht feststellbar, woher die Zahlungseingänge stammen, kann der Schluss gerechtfertigt 
sein, dass diese Eingänge unversteuerte Einnahmen sind. 
 
Das Finanzgericht München8 hat entschieden, dass eine Zuschätzung zu den Betriebseinnahmen zulässig ist, wenn 
Herkunft bzw. Bestimmung der Zahlungseingänge nicht angegeben werden. 
 

Pauschalierung der Einkommensteuer für betriebliche Zuwendungen 
 
Ein Großhändler vertrieb Kameras, Objektive und Blitzgeräte. Zur Verkaufsförderung führte er ein Bonusprogramm für 
Fachverkäufer und deren Arbeitnehmer durch. Diese Bonuspunkte konnten bei einem anderen Unternehmen gegen 
Sachprämien eingelöst werden, die dem Großhändler in Rechnung gestellt wurden. Die in Rechnung gestellten Prämien 
unterwarf der Großhändler mit 30 % der pauschalen Einkommensbesteuerung.9 Nach einer Lohnsteueraußenprüfung 
erging wegen anderer Sachverhalte ein Nachforderungsbescheid. Daraufhin wandte sich der Großhändler gegen die 
pauschale Besteuerung der Zuwendungen aus dem Bonusprogramm. 
 
Der Bundesfinanzhof10 gab dem Großhändler Recht. Die Voraussetzungen für die Pauschalierung lagen nicht vor. Diese 
erfordert u. a., dass die Zuwendungen zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung erbracht werden. Die Prämien sind 
jedoch nicht zu einem mit dem Großhändler bestehenden Grundgeschäft hinzugetreten, sondern stellten die allein ge-
schuldete Leistung für den Verkaufserfolg dar. 
 
Hinweis: Die Besteuerung musste bei den Fachverkäufern bzw. deren Angestellten erfolgen. 
 

Nur tatsächlich gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind abziehbar 
 
Beiträge zu Krankenversicherungen sind als Sonderausgaben abziehbar, soweit sie zur Erlangung eines sozialhilfeglei-
chen Versorgungsniveaus erforderlich sind. Für Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung gilt das nur für die Bei-
tragsanteile, die auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang und Höhe den Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung vergleichbar sind.11 
 
Die Beschränkung des Sonderausgabenabzugs auf die Beiträge für Basisleistungen der privaten Krankenversicherung ist 
zulässig, auch wenn diese Beiträge den maßgeblichen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung unterschrei-
ten. Damit wird gewährleistet, dass nur die tatsächlich für die Basisabsicherung gezahlten Beiträge berücksichtigt wer-
den. 
 
Werden in einem Versicherungstarif einer privaten Krankenkasse auch steuerlich nicht begünstigte Wahlleistungen 
versichert, bedarf es einer Aufteilung der Beiträge. Die Höhe der abziehbaren Beiträge teilt die Krankenversicherung der 
Finanzverwaltung mit.  
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs12) 
 

Zulässigkeit der Bildung eines Investitionsabzugsbetrags im Gesamthands-
vermögen bei späterer Investition im Sonderbetriebsvermögen 

 
Ein Steuerpflichtiger kann unter bestimmten Voraussetzungen für die zukünftige Anschaffung oder Herstellung abnutz-
barer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens einen den Gewinn mindernden Investitionsabzugsbetrag in 
Anspruch nehmen.13 Bei einer Personengesellschaft tritt an die Stelle des Steuerpflichtigen die Gesellschaft. Zu deren 
Vermögen gehört unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten neben dem Gesamthandsvermögen auch das Sonderbe-
triebsvermögen der einzelnen Gesellschafter. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gelangt der Bundesfinanzhof14 zu dem Ergebnis, dass ein im Gesamthands-
vermögen der Gesellschaft gebildeter Investitionsabzugsbetrag auch bei der späteren Anschaffung eines Wirtschafts-
guts im Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters aufgelöst werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, dass die 
Bildung des Investitionsabzugsbetrags zu einer quotalen Gewinnminderung bei allen Gesellschaftern geführt hat, wäh-
rend seine Auflösung sich nur auf das Sonderbetriebsvermögen des investierenden Gesellschafters auswirkt. 

                                                        
8 FG München, Urt. v. 08.09.2017, 7 K 732/17, LEXinform 5020964. 
9 § 37b EStG. 
10 BFH, Urt. v. 21.02.2018, VI R 25/16, BFH/NV 2018, S. 678, LEXinform 0950912. 
11 § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a Sätze 1 und 3 EStG. 
12 BFH, Urt. v. 29.11.2017, X R 26/16, BFH/NV 2018, S. 424, LEXinform 0951107. 
13 § 7g Abs. 1 EStG. 
14 BFH, Beschl. v. 15.11.2017, VI R 44/16, BFH/NV 2018, S. 492, LEXinform 0951148. 
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Geschlossener Immobilienfonds: Rückabwicklung oder  

steuerpflichtige Veräußerung 
 
Eheleute hatten sich an einem geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, der aber nicht die versprochenen Renditen 
erwirtschaftete. Sie verklagten daher die Bank, die die Beteiligung vertrieben hatte, auf Schadensersatz und Rückab-
wicklung der Beteiligung. Im Rahmen eines Vergleichs zahlte die Bank eine Abfindung, die das Finanzamt als Veräuße-
rungspreis für die Immobilie wertete. Es ermittelte einen Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft, weil die 
Beteiligung weniger als zehn Jahre bestanden hatte.15 
 
Der Bundesfinanzhof16 entschied, dass der Abfindungsbetrag aufzuteilen ist. Soweit er den Wert der Immobilie über-
steigt, ist er nicht Veräußerungspreis, sondern steuerfreier Schadensersatz. 
 
 

Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer  
bei Verkauf des selbstgenutzten Eigenheims 

 
Beträgt der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung eines Grundstücks/einer Wohnung nicht mehr als zehn 
Jahre, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Ein Gewinn daraus unterliegt der Einkommensteuer (Spekulations-
steuer). Das gilt nicht für ein Eigenheim, also wenn das bebaute Grundstück/die Wohnung seit Anschaffung/Herstellung 
ausschließlich oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurde. 
 
Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass ein häusliches Arbeitszimmer nicht Wohnzwecken dient.17 Damit müsse bei 
einem privaten Veräußerungsgeschäft der auf das Arbeitszimmer entfallende Veräußerungsgewinn der Besteuerung 
unterworfen werden. 
 
Anders sieht es das Finanzgericht Köln18. Es hat einem Lehrer Recht gegeben, der seine selbstgenutzte Wohnung ver-
kaufte und den auf das Arbeitszimmer entfallenden Gewinn versteuern sollte. Jedenfalls im Rahmen der Überschussein-
künfte – der Lehrer erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit – und wenn eine weit überwiegende Eigennutzung 
der Wohnung im Übrigen vorliegt, ist ein Arbeitszimmer nicht schädlich. Im vorliegenden Fall akzeptierte das Finanzge-
richt die Größe des Arbeitszimmers, das knapp unter 20 % der Gesamtwohnfläche ausmachte. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
 
 

Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter Wohnungen 
 
Eine Wohnungsmiete muss mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete betragen, um als voll entgeltliche Vermietung 
anerkannt zu werden.19 Liegt die vereinbarte Miete darunter, können Vermieter entstandene Werbungskosten nur antei-
lig geltend machen. 
 
Wird eine Wohnung möbliert oder teilmöbliert vermietet, kann es zur Ermittlung der Marktmiete erforderlich sein, für 
die Möblierung einen Zuschlag zu berücksichtigen. 
 
Der Bundesfinanzhof20 stellte hierzu folgende Grundsätze auf: 
 
· Sieht der Mietspiegel für die überlassenen Gegenstände einen prozentualen Zuschlag oder eine Erhöhung des Aus-

stattungsfaktors über das Punktesystem vor, ist diese Berechnung für die marktübliche Vergleichsmiete heranzuzie-
hen. 
 

· Lässt sich dazu dem Mietspiegel nichts entnehmen, ist ein am Markt realisierbarer Möblierungszuschlag zu berück-
sichtigen. 
 

· Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf die ortsübliche Marktmiete ohne Möblierung abgestellt. Ein Möblierungszu-
schlag, der auf Grundlage der linearen AfA ermittelt wird, kommt nicht in Betracht. Ebenso wenig ist ein prozentua-
ler Mietrenditeaufschlag anzusetzen. 

 
 
  

                                                        
15 § 23 EStG. 
16 BFH, Urt. v. 11.07.2017, IX R 27/16, BStBl 2018 II, S. 348, LEXinform 0950980. 
17 BMF, Schr. v. 05.10.2000, IV C 3 – S 2256 – 263/00, BStBl 2000 I, S. 1383, Tz. 21, LEXinform 0556982. 
18 FG Köln, Urt. v. 20.03.2018, 8 K 1160/15, (Rev. eingel., Az. BFH: IX R 11/18), BB 2018, S. 1366, LEXinform 5021216. 
19 § 21 Abs. 2 EStG. 
20 BFH, Urt. v. 06.02.2018, IX R 14/17, BFH/NV 2018, S. 849, LEXinform 0951344. 
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Bundesverfassungsgericht: Betriebsrenten ggf. teilweise  
beitragsfrei in der Krankenkasse  

 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit zwei Entscheidungen (veröffentlicht am 04.09.20182122) zur Frage der Verfas-
sungsgemäßheit der Erhebung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen zu Betriebsrenten aus Pensionskassen 
entschieden. Aus den Urteilen dürften sich für diese Betriebsrenten Krankenversicherungsfreiheit für eine Vielzahl von 
Rentnern und entsprechende Rückforderungsansprüche ergeben.  
 
Grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht die Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für 
Versorgungsbezüge aus der betrieblichen Alterssicherung für verfassungsgemäß erklärt (BVerfG Az.: 1 BVL 2/18).  
 
In bestimmten Fällen hält das Bundesverfassungsgericht die Beitragserhebung aber für verfassungswidrig. Dies betrifft 
alle Rentenbezieher aus Pensionskassen, die einen Versicherungsvertrag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort-
geführt haben und darin eigene Beiträge eingezahlt haben. Bisher wurden von den Krankenkassen auch für diese Bei-
tragszahlungszeiten in Übereinstimmung mit einem Urteil des Bundessozialgerichts volle Beiträge erhoben. Dies ist ver-
fassungswidrig. In entsprechenden Fällen, in denen Rentner Verträge fortgeführt und selber nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses Beiträge zur Pensionskasse eingezahlt haben, dürfen für diese Beitragszeiten keine Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge mehr erhoben werden. Dementsprechend müssen die Krankenkassen die Beiträge neu 
berechnen.  
 
Wichtig: Alle betroffenen Rentner müssen hier selber aktiv werden. Zum einen muss unter Berufung auf 
das Urteil eine Neuberechnung der Krankenkassenbeiträge gefordert werden. Zum anderen muss eine 
Rückerstattung zu viel gezahlter Beiträge bei der Krankenkasse eingefordert werden. Bitte beachten Sie, 
dass hier eine Frist von 4 Jahren gemäß § 44 SGB X für die Verjährung solcher Ansprüche gilt und diese 
Frist Tag genau berechnet wird. Der Antrag muss also möglichst umgehend gestellt werden, damit hier 
keine Ansprüche verloren gehen.  
 
Das Urteil betrifft hingegen nicht Fälle, in denen keine Vertragsfortführung nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
mit Einzahlung von Pensionskassenbeiträgen durch den Arbeitnehmer alleine erfolgt.  
 
Bei Rückfragen oder für die Vertretung gegenüber der Krankenkasse stehen wir gerne zur Verfügung, Ansprechpartner 
ist Herr Rechtsanwalt Oliver Stumm.  
 

Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig 
 
Geschäftsführer einer GmbH unterliegen grundsätzlich den Weisungen der Gesellschafter und sind deshalb regelmäßig 
als abhängig beschäftigt und damit als sozialversicherungspflichtig anzusehen.23 Dies hat das Bundessozialgericht24 
entschieden. 
 
Eine Ausnahme gilt für Geschäftsführer, die zugleich Gesellschafter der GmbH sind, wenn sie durch Einflussnahme auf 
die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen können. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn 
ein Geschäftsführer mindestens 50 % der Anteile am Stammkapital hält. Bei einer geringeren Kapitalbeteiligung bedarf 
es ausdrücklicher Regelungen im Gesellschaftsvertrag über eine umfassende und unentziehbare Sperrminorität, sodass 
es dem Geschäftsführer möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu verhindern. 
 
Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob ein Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis weitreichende Befug-
nisse besitzt oder ihm etwaige Freiheiten, z. B. bei den Arbeitszeiten, eingeräumt werden. Entscheidend sind vielmehr 
die rechtlich durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. 
 

Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung für Vorsteuerabzug 
 
Eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen, insbesondere Angaben zu der dem Leistenden erteilten 
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, zur Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelie-
ferten Gegenstände und zum Umfang und zur Art der sonstigen Leistung sowie zum Zeitpunkt der Lieferung oder sons-
tigen Leistung enthalten. Entscheidend ist, dass die Rechnungsangaben es der Finanzverwaltung ermöglichen, die Ent-
richtung der Umsatzsteuer und ggf. das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu kontrollieren. Deshalb dürfen keine 
überhöhten oder unzumutbaren Anforderungen an die Rechnung gestellt werden. 
 
So kann sich z. B. die grundsätzlich erforderliche Angabe des Kalendermonats, in dem die Leistung erfolgte, aus dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die 
Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Dabei muss das Finanzamt auch ergän-
zende zusätzliche Informationen des Steuerpflichtigen berücksichtigen und darf sich nicht auf die Prüfung der Rechnung 
selbst beschränken. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs25) 
                                                        
21  BVerfG, Urt. veröffentlicht 04.09.2018, 1 BVR 100/15 
22 BVerfG, Urt. veröffentlicht 04.09.2018, 1 BVR 249/15 
23 § 37 Abs. 1 GmbHG i. V. m. § 7 Abs. 1, § 2 Abs. 2 Nr. 1 SGB IV. 
24 BSG, Urt. v. 15.03.2018, B 12 R 5/16, LEXinform 0447980. 
25 BFH, Urt. v. 01.03.2018, V R 18/17, BFH/NV 2018, S. 916, LEXinform 0951404. 
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Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des eBay-Nutzernamens zuzurechnen 

 
Schon seit mehreren Jahren überwacht die Finanzverwaltung mittels spezieller Programme Verkäufe über Internetplatt-
formen. Im Fokus stehen auch „Privatverkäufer“, die nur unter Angabe eines fiktiven Nutzernamens eine Vielzahl von 
Waren veräußern, aber die daraus erzielten Erlöse weder der Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer unterwerfen. 
 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg26 hat entschieden, dass die Umsätze der Person zuzurechnen sind, unter deren 
Benutzernamen die Verkäufe ausgeführt wurden. Im entschiedenen Fall wurden auf der Plattform eBay über das Nut-
zerkonto eines Ehemanns über mehrere Jahre hinweg hunderte Verkäufe abgewickelt, die zu einem jährlichen Gesam-
tumsatz von über 20.000 € führten. Damit lag eine nachhaltige unternehmerische Tätigkeit vor. Umsatzsteuer wurde 
nicht erklärt und nicht abgeführt. 
 
Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen den Ehemann und seine Ehefrau jeweils als Einzelunter-
nehmer erlassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau über den Benutzernamen veräußert wurden. Dagegen wehrten 
sich die Eheleute erfolgreich. Nunmehr nahm das Finanzamt nur noch den Ehemann in Anspruch, weil er das Nutzer-
konto Jahre zuvor eröffnet hatte und damit zivilrechtlicher Vertragspartner des jeweiligen Verkaufsvorgangs war. 
Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts. 
 
 

Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags auch bei Wechsel  
der Steuerschuldnerschaft während des Erhebungszeitraums 

 
Scheidet der vorletzte Gesellschafter während eines Jahrs aus einer Personengesellschaft aus, wird aus der Personen-
gesellschaft ein Einzelunternehmen. Damit liegen für das Jahr des Ausscheidens zwei Steuerschuldner (Personengesell-
schaft und Einzelunternehmer) vor. 
 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs27 ist in diesem Fall der Gewerbesteuermessbetrag auf der Grundlage des Ge-
werbeertrags des gesamten Jahrs unter Berücksichtigung des vollen Freibetrags zu ermitteln und sodann im prozentua-
len Verhältnis der von den beiden Steuerschuldnern erzielten Gewerbeerträge aufzuteilen. 
 
Hinweis: Das Gericht widerspricht damit der Vorgehensweise der Finanzverwaltung, wonach für jeden der Steuer-
schuldner eine Steuermessbetragsfestsetzung aufgrund des von ihm erzielten Gewerbeertrags durchgeführt wird und 
dabei der Freibetrag in Höhe von 24.500 € auf jeden entsprechend der Dauer seiner persönlichen Steuerpflicht aufge-
teilt wird.28 
 
 

Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden der GmbH  
wegen mangelnder Organisation und Überwachung 

 
Ein GmbH-Geschäftsführer haftet als gesetzlicher Vertreter für Steuerschulden der GmbH, soweit die Steuern infolge 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder 
bezahlt werden. 
 
In einem vom Finanzgericht Hamburg29 entschiedenen Fall wandte sich ein GmbH-Geschäftsführer im Wege des einst-
weiligen Rechtsschutzes vergeblich gegen den gegen ihn erlassenen Haftungsbescheid für Umsatzsteuer-Schulden der 
GmbH. Er hatte grob fahrlässig und pflichtwidrig gehandelt, weil er seinen Vater, der mehr oder weniger alleinverant-
wortlich die steuerlichen und buchhalterischen Angelegenheiten der GmbH führte, nicht kontrolliert hatte. Damit trifft 
ihn ein Organisations- und Überwachungsverschulden. 
 
Der Vater hatte Beratungsleistungen, die er vermeintlich gegenüber der GmbH erbracht hatte, nicht ordnungsgemäß 
mit Umsatzsteuerausweis abgerechnet. Dies war Gegenstand eines gegen den Vater gerichteten strafrechtlichen sowie 
finanzgerichtlichen Verfahrens. Er nahm das zum Anlass, um der GmbH Umsatzsteuer „nachzuberechnen“, die diese als 
Vorsteuer geltend machte. Dem GmbH-Geschäftsführer hätten diese außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle nicht verbor-
gen bleiben dürfen, da der darauf basierende Vorsteuerabzug in den Streitjahren bis zu 42 % des gesamten Vorsteuer-
volumens der GmbH ausmachte. 
 
 
  

                                                        
26 FG Baden-Württemberg, Urt. v. 26.10.2017, 1 K 2431/17, (rkr.), EFG 2018, S. 867, LEXinform 5021072. 
27 BFH, Urt. v. 25.04.2018, IV R 8/16, BFH/NV 2018, S. 890, LEXinform 0950747. 
28 R 11.1 GewStR. 
29 FG Hamburg, Beschl. v. 06.02.2018, 2 V 324/17, LEXinform 5021036. 
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Vereinssatzung muss Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit beinhalten 

 
Ist ein Verein als gemeinnützig anerkannt, ergeben sich hieraus verschiedene Steuervergünstigungen sowohl für den 
Verein, als auch für seine Unterstützer. Für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit werden bestimmte Anforderungen 
an die Satzung gestellt.30 In einer Anlage zur Abgabenordung (AO) befindet sich eine Mustersatzung mit den für steuer-
liche Zwecke notwendigen Inhalten. 
In einem vom Bundesfinanzhof31 entschiedenen Fall war in der Vereinssatzung lediglich geregelt, dass der Verein un-
mittelbar Zwecke des Hochwasserschutzes fördert. Es fehlte aber der notwendige Hinweis, dass er ausschließlich 
den Hochwasserschutz fördert. Hierdurch waren die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit nicht 
erfüllt. 
 
Tipp: Die Inhalte der Mustersatzung in der Anlage zur AO sind für steuerliche Zwecke unbedingt einzuhalten. Die Ab-
stimmung der Satzung mit dem Steuerberater ist im Vorfeld der Vereinsgründung empfehlenswert. 
 

Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfassungswidrig hoch sein 
 
Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach einer Außenprüfung Einkommensteuer nachzahlen. Gleichzeitig setzte das Fi-
nanzamt für den Zeitraum April 2015 bis November 2017 Nachzahlungszinsen von etwa 240.000 € fest. Das Ehepaar 
legte gegen die Zinsfestsetzung Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung. 
 
Der Bundesfinanzhof32 gab dem Aussetzungsantrag statt. Bei summarischer Prüfung hatte er für Verzinsungszeiträume 
ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsregelung. Danach betragen die Zinsen 
für jeden Monat einhalb Prozent einer nachzuzahlenden oder zu erstattenden Steuer. 
 
Hinweis: Zur Frage, ob der gesetzliche Zinssatz für Veranlagungszeiträume ab 2010 bzw. ab 2012 verfassungsgemäß 
ist, liegen dem Bundesverfassungsgericht33 bereits Verfassungsbeschwerden vor. Über diese wird voraussichtlich noch 
im Jahr 2018 entschieden werden. 
 

Keine Abfärbung gewerblicher Einkünfte bei Verlusten 
 
Eine Personengesellschaft, die auch gewerbliche Einkünfte erzielt, gilt in vollem Umfang als Gewerbebetrieb, selbst 
wenn sie hauptsächlich nicht gewerbliche Einkünfte erzielt.34 Eine Umqualifizierung der nicht gewerblichen Einkünfte 
erfolgt nur dann nicht, wenn die Nettoumsatzerlöse aus der gewerblichen Tätigkeit 3 % der gesamten Nettoumsatzerlö-
se der Gesellschaft und 24.500 € im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. 
 
Aus dieser Bagatellgrenze, die die Rechtsprechung aufgestellt hat, folgt, dass nur positive gewerbliche Einkünfte zu 
einer Abfärbung auf die ansonsten nicht gewerblichen Einkünfte führen können. Negative Einkünfte können eine Abfär-
bung nicht bewirken. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs35) 
 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Entgeltumwandlung 
 
Ein Geschäftsführer war mehrheitlich an einer GmbH beteiligt. Die GmbH sagte ihm 1994 eine Altersrente von 60 % des 
letzten Grundgehalts ab dem 65. Lebensjahr zu. Die Altersversorgung wurde 2010 mit einer zusätzlichen Unterstüt-
zungskassenzusage verbessert. Hierzu wurde eine Entgeltumwandlung vereinbart. Die gekürzten Gehaltsanteile zahlte 
die GmbH an die Versorgungskasse, die dem Geschäftsführer eine Versorgungszusage erteilte und eine entsprechende 
Rückdeckungsversicherung abschloss. Die GmbH berücksichtigte die Beitragszahlungen als Betriebsausgaben. 
 
Das Finanzamt hingegen sah in der Unterstützungskassenzusage eine verdeckte Gewinnausschüttung. Es argumentier-
te, dass der Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Zusage bereits das 58. Lebensjahr überschritten habe und die zusätzli-
che Altersversorgung nicht mehr erdienen könne. 
 
Der Bundesfinanzhof36 widersprach der Auffassung der Finanzverwaltung. Wirtschaftlich betrachtet verfügt der Ge-
schäftsführer mit der durch Entgeltumwandlung finanzierten Altersversorgung über sein eigenes (künftiges) Vermögen. 
Er legt lediglich Aktivbezüge zugunsten künftiger Altersbezüge zurück. Daher gibt es regelmäßig keine Veranlassung, die 
Entgeltumwandlung am Maßstab der Erdienbarkeit zu prüfen. 
 

                                                        
30 § 60 AO. 
31 BFH, Beschl. v. 07.02.2018, V B 119/17, BFH/NV 2018, S. 544, LEXinform 5908699. 
32 BFH, Beschl. v. 25.04.2018, IX B 21/18, BFH/NV 2018, S. 434, LEXinform 5021155. 
33 BVerfG, 1 BvR 2237/14, (anh.), LEXinform 0951837, BVerfG, 1 BvR 2422/17, (anh.), LEXinform 0951838. 
34 § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG. 
35 BFH, Urt. v. 12.04.2018, IV R 5/15, BFH/NV 2018, S. 881, LEXinform 0950297. 
36 BFH, Urt. v. 07.03.2018, I R 89/15, BFH/NV 2018, S. 887, LEXinform 0950763. 


